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Hamburger Hochbahn AG 
Steinstraße 20 
20095 Hamburg 
Telefon 040/32 88-0 
Telefax 040/32 64-06 
www.hochbahn.de 
 
Sie erreichen uns mit der 
U1 (Steinstraße) 
U3 (Mönckebergstraße) 
und verschiedenen Buslinien 
(Gerhart-Hauptmann-Platz) 

 
Behörde für Verkehr und Mobilitätswende 
Rechtsamt – Verkehrsgewerbeaufsicht 
Omnibus- und U-Bahn-Verkehr 
Postfach 112109 
20421 Hamburg 

 
 

 

    

 
Datum 29.01.2025 

Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung hinsichtlich des Ausstiegs zwischen den 
Haltestellen  

   
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zum 12.02.2025 ist der Ausstieg auf Wunsch zwischen den Haltestellen der Busverkehre als 
Ergänzung der Kampagne „hvv – Sicher unterwegs im hvv“ geplant.  
 
Im Einzelnen wird beantragt: 
Der Ausstieg zwischen den Haltestellen außerhalb des Ring 2 ab 21 Uhr bis Betriebsschluss für alle 
Metro-, StadtBus- und NachtBus-Linien der Hochbahn auf Hamburger Stadtgebiet so wie darüber 
hinaus. Die Maßnahme ist mit den Aufgabenträgern der Landkreise bereits abgestimmt.  
 
Hinweise:  
Inhaltlich ändert sich bezüglich des Ausstiegs auf Wunsch gegenüber der bisherigen Regelung nichts, 
es wird lediglich die räumliche (neu: „außerhalb Ring 2“, aber nicht auf XpressBus-Linien, statt die 
bisher detaillierte Positivliste zugelassener Streckenabschnitte) und zeitliche Geltung (neu: täglich ab 
21 Uhr) neu gefasst. Die restlichen Grundsätze bleiben unverändert.  
 
Insbesondere liegt es weiterhin im Ermessen des Fahrpersonals, ob ein Ausstieg an der gewünschten 
Stelle gefahrlos möglich ist. Zur besseren Kontrolle des Ausstiegsvorgangs findet dieser grundsätzlich 
nur an der ersten Tür, die im direkten Sichtfeld des Fahrpersonals liegt, statt. 
 
Generell ausgeschlossen ist weiterhin der Ausstieg auf Wunsch: 
  
• auf Autobahnen und anbaufreien Bundesstraßen  
• bei Busspuren in Mittellage 
• bei Radwegen/Radfahrsteifen rechts auf der Fahrbahn 
• in Straßenverläufen ohne befestigte Gehwege 
• an roten Ampeln im Kreuzungsbereich von Straßen 
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• im absoluten Halteverbot 
• im Bereich einer Baustelle 
 
Der Ausstieg ist nicht möglich in Bereichen, in denen Fahrgäste oder andere Verkehrsteilnehmer 
gefährdet oder wesentlich behindert werden können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Hamburger Hochbahn AG – Ressort Unternehmenssteuerung 
Fachbereich Integrierte Mobilitäts- und Verkehrsplanung (SH2) 

 




